
Golfclub Hohenpähl
Zonta-Club Fünf-Seen-Land Freundinnen - Turnier

Donnerstag, 14. September 2017

Spielform: Einzel-Zählspiel nach Stableford gem. Regel 32 über 18-Loch, auf Wunsch vorgabewirksam

Abschläge: Damen rot

Startzeit: ab ca. 12 Uhr von Tee 1
letzte Startzeit 13.30 Uhr von Tee 1
(späte Startzeit möglich, bei Anmeldung bitte angeben)

Spielbedingungen: gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln, einschließlich Amateurstatut, des DGV
und den Platzregeln des GC Hohenpähl

Teilnahmeberechtigt: Mitglieder des Zonta-Clubs Fünf-Seen-Land, Mitglieder anderer Zonta-Clubs
und deren Freundinnen, Interessentinnen (max. DGV-Stammvorgabe -54)

Meldungen: persönlich, telefonisch, per Email

Meldeschluss: Sonntag, 10. September 2017
Bei Abmelden nach dem Meldeschluss oder Nichtantreten beim Turnier wird die Startgebühr
trotzdem erhoben. Nachmeldungen sind möglich.
Nichtgolfer können sich zu einem Put-Turnier anmelden!

Startgebühr: Mitglieder Gäste Nichtgolfer /
GC Hohenpähl (incl. Greenfee) Abendgäste Putturnier
  35,00 €   70,00 €   30,00 €   5,00 € 

Spenden: der in der Startgebühr enthaltene Spendenanteil geht an ein Projekt unseres
Zonta Clubs im Fünf-Seen-Land

Wertung: Brutto Netto Nichtgolfer
1. Brutto 2 Klassen: je 1. - 3. Platz Sieger im

Die Klasseneinteilung erfolgt nach Beteiligung Putten

Sonderpreise: Longest Drive: Bahn 16
Nearest-to-the-Pin: Loch 7

Stechen: Computerstechen, schwerste / leichteste 9, 6, 3, 1
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Rahmen: Halfway-Verpflegung mit selbstgemachtem Tee und selbstgebackenen Kuchen
Sektempfang im Clubhaus nach der Runde
gemeinsames Abendessen mit Siegerehrung im Clubhaus
(Getränke beim Abendessen werden extra berechnet)

Siegerehrung: während des Abendessens

Wettspielende: Nach Abschluss der Siegerehrung

Spielleitung: Die Namen der Spielleitung werden am Turniertag bekannt gegeben.

Änderungsvorbehalt: Die Spielleitung hat in begründeten Fällen bis zum 1. Start das Recht,
die Ausschreibung zu ändern.

Datenschutz: Mit Anmeldung zum Turnier erteilt die Spielerin ihre Zustimmung, dass 
während der Veranstaltung von ihr entstandene Bilder zum Zwecke der
Berichterstattung und Werbung veröffentlicht werden können.
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